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Vereinbarkeit der Juso-Erbschaftssteuer mit den 
verfassungsmässigen Besteuerungsgrundsätzen
Andrea Opel

Die Juso hat am 17.8.2022 eine Volksinitiative lanciert, 
die eine Bundeserbschafts- und ‑schenkungssteuer von 
50 % auf Zuwendungen ab CHF 50 Mio. einführen möch-
te. Mit den Einnahmen sollen Massnahmen zur Bekämp-
fung der Klimakrise finanziert werden. Der vorliegende 
Beitrag ordnet die geplante Steuer ein und überprüft sie 
auf ihre Vereinbarkeit mit ausgewählten Grundsätzen 
der aktuellen Verfassung. Angesprochen wird überdies 
die Frage der Gültigkeit der Initiative.

Le 17.8.2022, la Jeunesse socialiste a lancé une initiative 
populaire qui vise à introduire un impôt fédéral sur les 
successions et les donations de 50 % sur les attributions 
de plus de 50 millions de francs. Les recettes doivent 
permettre de financer des mesures de lutte contre la 
crise climatique. Le présent article situe l’impôt prévu et 
examine sa compatibilité avec certains principes de la 
Constitution en vigueur. Il aborde également la question 
de la validité de l’initiative.

Andrea Opel, Prof. Dr. iur., 
Ordinaria für Steuerrecht an 
der Universität Luzern
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1	 Geplante Zukunftssteuer 
der Juso1

Die Eidgenössische Volksinitiative «Für eine soziale 
Klimapolitik – gerecht finanziert (Initiative für eine Zu-
kunft)» verlangt eine Änderung der Bundesverfassung.2 
Einzufügen ist ein neuer Art. 129a E-BV mit folgendem 
Wortlaut:

Art. 129a – Zukunftssteuer

1 Der Bund erhebt eine Steuer zum Aufbau und Erhalt einer le-
benswerten Zukunft auf den Nachlass und die Schenkungen von 
natürlichen Personen.

1	 Die Basis für die Ausführungen bildet ein im Jahr 2022 für das 
Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) erstelltes Gut-
achten. Literatur und Rechtsprechung sind bis 15.11.2024 be-
rücksichtigt.

2	 https://zukunft-initiative.ch/.

2 Der Bund und die Kantone verwenden den Rohertrag aus der 
Steuer zur sozial gerechten Bekämpfung der Klimakrise sowie für 
den dafür notwendigen Umbau der Gesamtwirtschaft.

3 Die Steuer wird von den Kantonen veranlagt und eingezogen. 
Der Rohertrag aus der Steuer fliesst zu zwei Dritteln dem Bund 
und zu einem Drittel den Kantonen zu. Die Kompetenz der Kan-
tone, eine Erbschafts- und Schenkungssteuer zu erheben, bleibt 
unberührt.

4 Der Steuersatz beträgt 50 Prozent. Nicht besteuert wird ein ein-
maliger Freibetrag von 50 Millionen Franken auf der Summe des 
Nachlasses und aller Schenkungen. Die Besteuerung erfolgt, so-
bald der Freibetrag überschritten ist.

5 Der Bundesrat passt den Freibetrag periodisch der Teuerung an.
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Pillar Two Aspects of M&A Transactions: 
Focus on Share Deals and Asset Deals
Material differences compared to traditional income taxes require a separate coverage of Pillar Two 
Top-up Taxes in M&A transactions

Thomas Hug/Vikram Chand*

The consideration of tax issues in M&A transactions is 
well established. However, with the introduction of the 
global minimum tax in many jurisdictions on 1 January 
2024 (or later), Top-up Taxes must also be considered 
and addressed in the context of due diligence, purchase 
price negotiations, deal structuring and the drafting of 
the transaction document. Although Top-up Taxes 
share certain similarities to income taxes, they require 
separate consideration in the context of M&A transac-
tions as they also differ significantly from traditional in-
come taxes. Against this background, the purpose of 
this contribution is to discuss share deals and asset 
deals through the lens of the Pillar Two – global min
imum tax – project framework. After an overview, sec-
tion 2 of this article analyses share deals from the per-

spective of the selling, buying and target entity. There-
after, section 3 addresses the tax consequences of an 
asset deal for both the disposing and the acquiring en-
tity. We also focus on special provisions which apply to 
transactions undertaken before the transition year and 
transactions that qualify as GloBE reorganisations. Af-
terwards, in sections 4 and 5 respectively, we discuss 
the impact of such deals on the acquiring group’s tran-
sitional CbCR safe harbour and Top-up Tax positions. 
Lastly, in section 6, we examine certain practical mat-
ters that MNEs need to consider in such deals. In total, 
25 examples are discussed in this contribution to ex-
plain the impact of these new rules on M&A transac-
tions.

*	 The authors would like to thank Dr. Daniela Martinis-Arth, 
Manager, Deloitte, and Ms Kinga Romanovska, PhD candidate, 
University of Lausanne, for providing their comments on the 
draft version of this article. All views expressed in the article 
are personal views and do not represent the views of the or-
ganisations that the authors are affiliated with.

Thomas Hug, Certified Tax 
Expert, Partner, Deloitte 
and Substitute Judge, 
Tax Appeal Court Zurich

Vikram Chand, Prof. Dr., 
Professor of International 
Tax Law & Policy, University 
of Lausanne and Program 
Director, Executive Program 
in Transfer Pricing
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Die Berücksichtigung von Steuerfragen bei M&A-Trans-
aktionen ist gängige Praxis. Mit der Einführung der glo-
balen Mindeststeuer in vielen Ländern am 1.1.2024 
(oder später) müssen jedoch auch Ergänzungssteuern 
im Rahmen der Due Diligence, der Kaufpreisverhand-
lungen, der Strukturierung der Transaktion und der Aus-
arbeitung des Transaktionsdokuments berücksichtigt 
und behandelt werden. Obwohl Ergänzungssteuern ge-
wisse Ähnlichkeiten mit Gewinnsteuern aufweisen, 
müssen sie im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen 
gesondert betrachtet werden, da sie sich auch erheblich 
von traditionellen Gewinnsteuern unterscheiden. Vor 
diesem Hintergrund ist es das Ziel dieses Beitrags, 
Share Deals und Asset Deals aus der Perspektive der 
zweiten Säule – der globalen Mindeststeuer – zu disku-
tieren. Nach einem Überblick werden in Abschn. 2 die-
ses Artikels Share Deals aus der Perspektive der verkau-
fenden und kaufenden Partei sowie der Zieleinheit ana-

lysiert. Anschliessend befasst sich Abschn. 3 mit den 
steuerlichen Folgen eines Asset Deals sowohl für die 
veräussernde als auch für die erwerbende Partei. Wir 
konzentrieren uns auch auf besondere Bestimmungen, 
die für Transaktionen gelten, die vor dem Übergangs-
jahr durchgeführt wurden, sowie auf Transaktionen, die 
als GloBE-Reorganisationen gelten. Anschliessend er-
örtern wir in den Abschn. 4 und 5 die Auswirkungen sol-
cher Geschäfte auf die Safe-Harbour- und Ergänzungs-
steuerpositionen der erwerbenden Unternehmens
gruppe während des Übergangszeitraums. Schliesslich 
untersuchen wir in Abschn.  6 bestimmte praktische 
Aspekte, die multinationale Unternehmen bei solchen 
Geschäften berücksichtigen müssen. Insgesamt werden 
in diesem Beitrag 25 Beispiele diskutiert, um die Aus-
wirkungen dieser neuen Regeln auf M&A-Transaktionen 
zu erläutern.
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1	 BGer vom 25.11.20241 (Umsatz-
abgabe bei Konzernübertragung 
und Mitarbeiterbeteiligung)

1.1	 Sachverhalt

Im Rahmen einer Umsatzabgaberevision hat die ESTV 
bei der inländischen börsenkotierten A. SA zwei Trans-
aktionen beanstandet und Umsatzabgabe in Höhe von 
CHF 2 752 472 gefordert.

Die erste Beanstandung betraf den Erwerb einer Beteili-
gung von 14,9 % an der ausländischen B. SAS durch eine 
ausländische Konzerngesellschaft2 der A. SA zum Ver-
kehrswert. Verkäuferin war C. SA, eine inländische Kon-
zerngesellschaft des A-Konzerns. Die A. SA hielt vor 
dem Erwerb der Beteiligung von 14,9 % bereits eine di-
rekte Beteiligung von 25 % an der B. SAS.

Die zweite Beanstandung betraf die Lieferung von A-
Aktien an Mitarbeiter des A-Konzerns im Rahmen von 
zwei Mitarbeiterbeteiligungsplänen, einem «Restricted 
Share Units (RSU)»-Plan und einem «Performance Share 
Units (PSU)»-Plan.

Hiergegen setzte sich die A. SA zur Wehr.

1.2	 Aus den Erwägungen

In Bezug auf den Erwerb der B. SAS stellt sich die Frage, 
ob der Ausnahmetatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. j StG 
zur Anwendung gelangt, obwohl die Erwerberin eine aus-
ländische Konzerngesellschaft war und die erworbene 
Beteiligung unterhalb der Schwelle von 20 % lag.

Im Sinne einer grammatikalischen Auslegung trifft es 
zwar zu, dass Art. 14 Abs. 1 lit. j StG zwei unterschiedli-
che Tatbestände erfasst: einerseits Umstrukturierungen 
iSv Art. 61 Abs. 3 DBG (Art. 14 Abs. 1 lit. j Halbs. 1 StG) 
und andererseits Verkäufe von Beteiligungen von 20 % 
zwischen in- und ausländischen Konzerngesellschaften 

1	 9C_168/2023 und 9C_176/2023 (zur amtlichen Publikation vor-
gesehen).

2	 Dies ergibt sich aus dem Urteil der Vorinstanz (BVGer 16.1.2023, 
A-3279/2019).

(Art. 14 Abs. 1 lit. j Halbs. 2 StG). Eine solche Interpre-
tation entspricht aber nicht dem wahren Sinn der Bestim-
mung, was sich aus den Materialien ergibt.

Der erste Halbsatz von Art. 14 Abs. 1 lit. j StG wurde im 
Ständerat eingefügt. In den Debatten wurde argumentiert, 
dass damit erreicht werden sollte, dass «entgeltliche 
Übertragungen im Bereiche von Beteiligungen im Kon-
zern im In- und Ausland nicht mehr der Umsatzabgabe 
unterliegen sollen».3

Der zweite Halbsatz von Art. 14 Abs. 1 lit. j StG wurde 
später vom Nationalrat eingefügt. Dadurch sollte garan-
tiert werden, dass entgeltliche Übertragungen im Kon-
zern sowohl im In- wie auch im Ausland nicht mehr der 
Umsatzabgabe unterliegen sollen.4

Der Gesetzgeber wollte also mit der Einfügung von 
Art. 14 Abs. 1 lit. j StG die konzerninterne Übertragung 
von Beteiligungen von der Umsatzabgabe ausnehmen, ob 
sie nun zwischen inländischen oder ausländischen Ge-
sellschaften erfolgt. Folglich betrifft Art. 14 Abs. 1 lit. j 
StG in Wirklichkeit nur einen einzigen Fall, nämlich 
Übertragungen, die eine «Umstrukturierung» iSv Art. 61 
Abs. 3 DBG darstellen.

Entgegen der Auffassung der ESTV kann es auch bei der 
Übertragung auf eine ausländische Konzerngesellschaft 
keine Rolle spielen, ob die übertragene Beteiligung selbst 
die Höhe von 20 % erreicht oder ob innerhalb der Gruppe 
an der Gesellschaft, deren Anteile übertragen werden, 
mindestens 20 % gehalten werden.

Da die A. SA im vorliegenden Fall direkt und indirekt 
eine Beteiligung von 39,9 % an der B. SAS hielt, sind die 
Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 14 Abs. 1 
lit. j StG erfüllt.

Die zweite Aufrechnung bezog sich auf den RSU- und 
den PSU-Plan für das höhere Kader der A. SA. Nach ei-

3	 So Votum SR Rolf Schweiger (vom 21.3.2001) in: AB 2001 S, 
164/BO 2001 E, 164. Ähnlich Votum SR  Toni Dettling (vom 
21.3.2001) in: AB 2001 S, 165/BO 2001 E, 165.

4	 Vgl. Votum NR Jean-Michel Cina (vom 12.3.2003) in: AB 2003 
N, 253/BO 2003 N, 253.
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